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Witzwort

Zum B-Plan
Ich weise beratend auf die nachfolgenden Punkte hin:

Am 01.09.2022 ist eine neue Fassung der LBO in Kraft getreten, dies bitte ich zu berücksichtigen;
Örtliche Bauvorschriften (vormals § 84 LBO) sind jetzt § 86 LBO. Der Verweis auf Ordnungswid-
rigkeiten (vormals § 82 LBO) ist jetzt § 84 LBO.

1. Textliche Festsetzung Nr. 3.3: Gegenüber den Festsetzungen in der Planzeichnung wird durch
die textliche Festsetzung Nr. 3.3 eine Ausnahmeregelung hinzugefügt. Diese bedarf m.E. eine
Schärfung: zum einen sind Anteile aus der Ausnahmeregelung (z. B. zulässige Grundfläche, ma-
ximate Höhe von 30 m für das Pulverlager) in der Planzeichnung durch Nutzungsschablone be-
reits als allgemein zulässig festgesetzt. Zum anderen bleibt unscharf unter welchen Vorausset-
zungen die Ausnahme für die maximale Höhe von 40 m für den Trockenturm erteilt werden soll
bzw. wann nicht. Da die Begründung zum Bebauungsplan umfänglich erläutert, warum eine
Hohe von 40 m technisch erforderlich ist, stellt sich die Frage, warum diese Höhenfestsetzung
nicht gleich als zulässig festgesetzt wird. Anders formuliert: der Grund für eine Ausnahmerege-
lung ist unklar.

2. Örtliche Bauvorschrift 8.2: Es sollte zur Klarstellung präzisiert werden, dass es sich (im Gegen-
satz zu den Freiflächenanlagen im SO 5) um Photovoltaik-Dachanlagen handelt.

3. Zur Verkehrlichen Erschließung: grundsätzlich muss die Erschließung gesichert sein. Darüber
hinaus dürfen durch die vorliegende Planung keine Konflikte in anderen Gebieten entstehen. Im
Hinblick auf eine gerechte Abwägung privater und öffentlicher Belange sollte die Erschließungs-
situation in der Begründung ausführlicher gehalten werden und mindestens die folgenden Fra-
gen beantworten:

Welche Verkehrsbewegungen finden mit dem genehmigten Bestand statt? Mit welcher
Zunahme ist bei vollständiger, maximaler Umsetzung des Bebauungsplans zu rechnen?
Wie sind die heutigen und zukünftigen An- und Abfahrtswege?
In welchem zeitlichen Zusammenhang steht der geplante Ausbau der L-32?
Ist der Ausbau der L-32 finanziell gesichert?
Ist sichergestellt, dass der Ausbau der L-32 vollzogen ist, bevor die Meierei erweitert
worden ist? Falls nicht, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Planung? Ist
möglicherweise eine Regelung gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB erforderlich?

4. Neben der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche befindet sich anscheinend die Signatur ei-
ner Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, die jedoch keine Zweckbestimmung auf-
weist, in der Planzeichenerklärung nicht aufgeführt ist und zu der weder im Text Teil B noch in
der Begründung Aussagen getroffen werden. Dies ist noch zu ergänzen.

5. Die Begründung sollte m.E. erläutern, inwiefern ein vorhandener Lärmschutzwall als landwirt-
schaftliche Fläche genutzt wird bzw. werden kann, damit diese Festsetzung nachvoltzogen wer-
den kann,

Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde
Zum B-PlanDie Gemeinde Witzwort beabsichtigt eine zweite Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Meierei
Witzwort" durchzuführen. Hierbei soll die Fläche der Meierei von derzeit ca.4 ha auf ca.10 ha ver-
vielfacht werden. Die für den Ausbau der Meierei relevanten Flächen liegen westlich im Anschluss
an die vorhandenen Flächen der Meierei südlich von Witzwort direkt an der Landstraße L32. Diese
Landstraße ist eine historische Verbindung zwischen den beiden Orten Witzwort und Oldenswort.
Entlang dieser Straße liegen wie an einer Perlenschnur mehrere Kulturdenkmäler. In der direkten
Umgebung des Planungsgebietes liegen Haubarge (Süden 12 und 16) und Wohnhäuser
(Siethwende 7; Süden 20). In der weiteren Umgebung liegen Kulturdenkmäler mit einerbesonde-
ren städtebaulichen Relevanz und Strahlkraft, die einen erweiterten Umgebungsschutzbereich für
sich beanspruchen. Hlierzu gehört die südwestlich von der Molkerei gelegene Mühle „Catharina"
(Osterende 59) sowie die Kirche St. Marien (Dorfstraße 6) in Witzwort. Die Authentizität eines
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